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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1997

Rechtssatz

Werden mit einem LKW auf den beiden Sitzplätzen neben dem Beschuldigten unmittelbar hinter der

Windschutzscheibe insgesamt drei Kinder transportiert, wobei auf dem mittleren Sitz ein Mädchen, welches mit einem

Beckengurt gesichert war, saß, auf dem äußersten rechten Sitz sich ein 14-jähriges Mädchen, auf dessen Schoß sich ein

6-jähriger Knabe befand, wobei beide Kinder mit einem Drei-Punkt-Sicherheitsgurt gesichert waren und der

Sicherheitsgurt über den Knaben lief, macht sich der Lenker verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, weil die

Sicherheit der beiden Kinder bei dieser Beförderungsart nicht gewährleistet war.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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